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Kurzbeschreibung: Alfred Doll:  

Für Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomie-Gewerbe gilt seit dem 
1.1.2010 der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Aufgrund zahlreicher 
Abgrenzungsprobleme hat das Bundesfinanzministerium nun ein 
Anwendungsschreiben veröffentlicht,  ….  
 

Anlage:  
 

 
Für Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomie-Gewerbe gilt seit 
dem 1.1.2010 der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Aufgrund 
zahlreicher Abgrenzungsprobleme hat das Bundesfinanzministerium nun ein 
Anwendungsschreiben veröffentlicht, auf das in der Praxis schon 
händeringend gewartet wurde. Folgende Ausführungen sind besonders 
relevant:  
 
Für die zeitliche Anwendung der Neuregelung kommt es allein auf das Ende 
der Beherbergungsleistung an. Das heißt: Endet die jeweilige Leistung nach 
dem 31.12.2009, unterliegt sie dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %.  
Die Steuerermäßigung für Beherbergungsleistungen umfasst sowohl die 
Umsätze des klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige 
Beherbergungen in Pensionen, Fremdenzimmern, Ferienwohnungen und 
vergleichbaren Einrichtungen. Begünstigt ist auch die kurzfristige 
Überlassung von Campingplätzen. Als kurzfristige Beherbergung gilt ein 
Zeitraum von bis zu sechs Monaten.  
 
Die Leistungen müssen unmittelbar der Beherbergung dienen. Somit 
unterliegen z.B. auch die folgenden Leistungen dem Steuersatz von 7 %:  
• die Überlassung von Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln,  
• der Stromanschluss sowie  
• die Reinigung und der Weckdienst.  
 
Sofern es sich um untypische Nebenleistungen zur Beherbergung handelt, gilt 
der Regelsteuersatz von 19 %. Dazu zählt das BMF u.a. die folgenden 
Leistungen:  
• Überlassung von Tagungsräumen,  
• Parkplatzgebühren,  
• Verpflegungsleistungen (Frühstück, Halb-/Vollpension und All- 
 inklusive),  
• Getränke aus der Minibar,  
• Kosten für Telefon, Internet und „pay per view“,  
• Transport zum bzw. vom Bahnhof/Flughafen,  
• Überlassung von Sportgeräten- und anlagen sowie  
• Leistungen, die das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden  
 steigern (Wellnessangebote).  
 
Aus Vereinfachungsgründen dürfen in einem Pauschalangebot enthaltene 
nicht begünstigte Leistungen (z.B. Frühstück und Garagengebühren) in der 
Rechnung zu einem Sammelposten (z.B. Business-Package) 
zusammengefasst und in einem Betrag ausgewiesen werden. Es wird nicht 
beanstandet, wenn der auf diese Leistungen entfallende Entgeltanteil mit 20 
% des Pauschalpreises angesetzt wird. 

 


